
S.010617277789423-FEB-2000 13:16 Baron E. Schenck

SACHSISCHE

ST AA TSKANZl~EI

ST AßSSTEI.t.E~ f'"Ük
BÜR(/f:I{ANllf:GcN

l/I\l'.j-" ':)R1'.$PL':N

H~!l"tl

Drcsdcll. I !!.(1;!.200(,

Tclcroll (0151) 5 (,4- 1276

BC(Itbc:itcrlll; frau Matook

Aklefi1.eicl\cn SK BA. 0221.401 PE 1307
11\,1\\ ~,. /\nt\\,"\ .\I\~tI..-n)

82319 Starnberg

SI,.'I.r g~ hl1~..

vieleIl Dank für Ihr Sclu-eiben vom 17.01.2000 ,\ll Ministerpräsidcnt Hi~d~11kopl~ in d~111
Sie ihre Auffassung zu dem Vertrag zwischen der Bulldesrepublik Deutschland und der
DDR über die Herstellung der Einheit Deutschtands vom 3 I.AllglLSt 1990 und dem
Vertrag über die abschließende RegelWlg in Bezu.il; auf Deutschland vom 12. September
1990 (2 .1- 4 -VertTag), die besonders wichtigen Rechtsinstrulnente zur Aufhebung und

Obl.;l'wmdung der Teilung DeutschJallds darstclJen, Ich wurde beauftragt, Ihr Schreiben

zu. beantworten.

Die gemeil1same ErkJfu-ung der R~giel"ltngen d CI' !3ul\d~sr~publik Deutschlalld lind d CI
Dl.:lilscl 11 D~I!10kl.a1is~nl:ll 1{l.:publik i'.llr 1{l..'gl:llillg ~)il"t:IIl:1' Vt.'rll\()gl:II!oJil.c~gl.:ll VIIJ\I
15. Juni 1990 enthält folgende Aussagen:
"Die Enteignungen auf besatzungsrechtlicher bzw. besa(7.ungshoheitlicher GI-lIndlagc
( 1l)4) -t 949) sind nicht mehr rückg~ngig zu machel1. Di~ Regierl111gcn d~1" SOWjCtUI\IOII

und der Deutschen Demokratischen Republik ~ehen kcinc Möglichkeit, dil' dal!!(\ls
get1.offenen Maßnahmen zu l-evidierel\. Die Re~ierung der ßlII1desrepublik DeurscllJand
l'limTnt dies im Hinblick auf die historische F.ntwicklung zur KennlT'is. Sie ist der
Auffassung, dass einem klinftigen gesamtdeutschell Parlament eine abschließende
EntsL;heidung über etwaige staatliche Ausgleict1sleistungen vorbehahel1 b\eiben mlISS."

Das Emschädigungs- und Ausg)eichsleistllngsgesetz ~ch1ießt die Lücke. die der

Einigungsvertrag hinsichtlich der EIJtschädigung VOll solcllcll Vj,:'l'lllögt:nsw~rlel\ 111 dt:r
sowjetischen Besatzungszone und der DDR offen gelassen hat, dic nicht restituiert
werden kölmen und erfullt insofern eine Vel-pflichtung aus dem l~inigungsve111-ag. Das

Bundesverfassungsgericht hat in seiner l..eitentscheidung vom 23- 04. 1991 hierzu

ausgefiiiu-t
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"Eine Verantwortlichkeit der Bundesrepublik Deutschland im Sinne eines Einstehen-
müssens tür etwaige aus ihrer Sicht rechts- oder vert"assungswidrige Maf~nahmen der
deutschen Staatsgewalt in der sow.jetisch besetzten Zone bestand danach eben ~o w~raig
wie etwa gegenüber Maßnahmen ausländischer StaatsgewaJten."

Der Gesetzgeber der Bundesrepublik Deutschland hat mit dem EALG einen
innerstaatlichen LeistW1gsausgleich vorgesehen. Er muss jedoch für Kriegsfolgeschäden
in nichtgleicher Weise einstehen, wie wenn diese von den Staatsorganen der

Bundesrepublik venll"sacht worden wären.

Ich habe diese Ausf1il1rungen ausführlich dargestellt, um die Zusammenhänge zu

verdeutlichen. die den Regelungen im Ve111lögensgesetz, einem Bundesgesetz, zu Grunde
liegen.

Mit fi'eul\dlichen Grüßen
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